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Annahmefrist für das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot von 
KKR für OHB SE beginnt 

• Angebotsunterlage heute nach BaFin-Gestattung veröffentlicht 
• Annahmefrist beginnt heute und endet am 17. Oktober 2023 
• Angebotspreis beträgt EUR 44,00 je Aktie in bar und entspricht einer Prämie von 39 Prozent 

auf den volumengewichteten Xetra-Durchschnittskurs der letzten drei Monate vor der 
Ankündigung 

• Vorstand und Aufsichtsrat der OHB und Familie Fuchs begrüßen und unterstützen das 
Übernahmeangebot 

• OHB-Aktionären wird empfohlen, sich bei ihrer Depotbank über etwaige Fristen zu erkundigen  
 

15. September 2023 - Die Orchid Lux HoldCo S.à r.l. ("Bieterin"), eine von durch verschiedene 
Tochtergesellschaften von Kohlberg Kravis Roberts & Co L.P ("KKR") beratenen und verwalteten 
Investmentfonds, Vehikeln und/oder Accounts kontrollierte Holdinggesellschaft, hat heute nach der 
Gestattung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") die Angebotsunterlage 
für ihr freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot (das "Übernahmeangebot") für die Aktien (ISIN: 
DE0005936124) der OHB SE ("OHB") veröffentlicht.  
 
Die Aktionäre von OHB haben ab heute die Möglichkeit, das Übernahmeangebot anzunehmen und ihre 
Aktien zu einem Preis von EUR 44,00 pro Aktie in bar einzuliefern. Der Preis beinhaltet eine attraktive 
Prämie von 39 Prozent auf den volumengewichteten Xetra-Durchschnittskurs der OHB-Aktie der letzten 
drei Monate vor dem 4. August 2023 (einschließlich), dem letzten Handelstag vor der Ankündigung des 
Übernahmeangebots am 7. August 2023. Damit bietet das Angebot den Aktionären sofortige Liquidität 
und die Möglichkeit, das langfristige Wertpotenzial vorab zu realisieren. 
 
Vorstand und Aufsichtsrat der OHB sowie die Familie Fuchs begrüßen das freiwillige öffentliche 
Übernahmeangebot ausdrücklich. Vorbehaltlich ihrer Prüfung der Angebotsunterlage und ihrer 
Sorgfalts- und Treuepflichten beabsichtigen Vorstand und Aufsichtsrat der OHB, den Aktionären die 
Annahme des Übernahmeangebots zu empfehlen. Der Vollzug des Übernahmeangebots unterliegt 
verschiedenen marktüblichen Bedingungen. Dazu gehören regulatorische Zustimmungen wie 
fusionskontroll-, investitionsprüf- und subventionsrechtliche Freigaben. Bei erfolgreichem Abschluss 
des Angebots strebt OHB anschließend den Rückzug von der Börse an, um als privat gehaltenes 
Unternehmen die langfristige Strategie leichter umsetzen zu können. Darüber hinaus hat sich KKR 
gegenüber OHB verpflichtet, keinen Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsvertrag 
abzuschließen. 
 
Die Annahmefrist endet am 17. Oktober 2023, 24:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main). Die Einzelheiten 
zur Annahme des Übernahmeangebots sind in der Angebotsunterlage beschrieben. OHB-Aktionäre 
werden gebeten, sich mit ihrer jeweiligen Depotbank in Verbindung zu setzen, um ihre Aktien 
anzudienen und sich über die von der Depotbank gesetzten Fristen zu informieren, die gegebenenfalls 
ein Handeln vor dem offiziellen Ende der Annahmefrist erfordern. 
 
Die Bedingungen und Konditionen des Übernahmeangebots sind der Angebotsunterlage zu 
entnehmen, deren Veröffentlichung von der BaFin gestattet wurde. 



  
 
Die Angebotsunterlage sowie eine unverbindliche englische Übersetzung sind abrufbar unter  
www.orchid-offer.com. Kopien dieser Unterlagen können auch bei Morgan Stanley Europe SE, Große 
Gallusstraße 18, 60312 Frankfurt am Main, Deutschland, kostenlos angefordert werden (Bestellungen 
per Fax: +49 (0) 69 2166 7676; Bestellungen per E-Mail: newissues_germany@morganstanley.com 
unter Angabe einer Versand- oder E-Mail-Adresse). 
 

### 

 
Über KKR  
KKR ist ein weltweit führender Investor, der alternative Vermögensverwaltung sowie Kapitalmarkt- und 
Versicherungslösungen anbietet. Im Mittelpunkt steht die Erwirtschaftung attraktiver Anlageerträge über 
einen langfristigen und disziplinierten Investmentansatz, die Beschäftigung hochqualifizierter Experten 
und die Unterstützung von Wachstum bei seinen Anlageobjekten und in den Gemeinden, in denen KKR 
präsent ist. KKR finanziert Fonds, die in Private Equity, Kreditprodukte, reale Vermögenswerte, und – 
durch strategische Partner – in Hedgefonds investieren. Die Versicherungstochtergesellschaften von 
KKR bieten Altersvorsorge-, Lebens- und Rückversicherungsprodukte unter dem Management der 
Global Atlantic Financial Group an. Verweise auf die Investitionen von KKR können sich auch auf die 
Aktivitäten der von KKR verwalteten Fonds und seiner Versicherungstochtergesellschaften beziehen. 
Weitere Informationen über KKR & Co. Inc. (NYSE: KKR) erhalten Sie auf der KKR-Website unter 
www.kkr.com und auf Twitter @KKR_Co. 
 
Über OHB SE 
OHB SE ist ein deutscher Raumfahrt- und Technologiekonzern und eine der führenden unabhängigen 
Kräfte in der europäischen Raumfahrtindustrie. Mit langjähriger Erfahrung in der Realisierung 
anspruchsvoller Projekte ist die OHB SE im internationalen Wettbewerb hervorragend aufgestellt und 
bietet ihren Kunden ein breites Portfolio an innovativen Produkten in den drei Sparten: Space Systems, 
Aerospace und Digital. Das Unternehmen beschäftigt über 3.000 Mitarbeiter und erwirtschaftete im Jahr 
2022 einen Gesamtumsatz von gut einer Milliarde Euro. 
 
 
KKR Medienkontakt  
 
Thea Bichmann 
Mobil: +49 (0) 172 13 99 761 
E-Mail: thea.bichmann@fgsglobal.com  

Emily Lagemann 
Mobil: +49 (0) 171 86 79 950 
E-Mail: emily.lagemann@fgsglobal.com 

 
 
 
OHB SE Medienkontakt  
 
Knut Engelmann 
Mobil: + 49 (0) 174 2342808 
E-Mail: knut.engelmann@kekstcnc.com 

Torben Gosau 
Mobil: +49 (0) 160 96943517 
E-Mail: torben.gosau@kekstcnc.com 
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Haftungsausschluss und zukunftsgerichtete Aussagen 

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines 
Angebots zum Verkauf von OHB-Aktien dar. Die endgültigen Bedingungen des Übernahmeangebots 
sowie weitere das Übernahmeangebot betreffende Bestimmungen sind ausschließlich in der von der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zur Veröffentlichung gestatteten Angebotsunterlage 
mitgeteilt. Anlegern und Inhabern von OHB-Aktien wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage und 
alle sonstigen mit dem Übernahmeangebot zusammenhängenden Dokumente zu lesen, da sie wichtige 
Informationen enthalten. Die Angebotsunterlage für das Übernahmeangebot (in deutscher Sprache und 
einer unverbindlichen englischen Übersetzung) mit den detaillierten Bedingungen und sonstigen 
Angaben zum Übernahmeangebot ist neben weiteren Informationen im Internet unter www.orchid-
offer.com veröffentlicht. 

Das Übernahmeangebot wird ausschließlich auf der Grundlage der anwendbaren Vorschriften des 
deutschen Rechts, insbesondere des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG), und 
bestimmter wertpapierrechtlicher Vorschriften der Vereinigten Staaten von Amerika über 
grenzüberschreitende Übernahmeangebote durchgeführt. Das Übernahmeangebot wird nicht in 
Übereinstimmung mit den rechtlichen Anforderungen anderer Rechtsordnungen als der Bundesrepublik 
Deutschland oder den Vereinigten Staaten von Amerika (soweit anwendbar) durchgeführt. 
Dementsprechend wurden außerhalb der Bundesrepublik Deutschland bzw. der Vereinigten Staaten 
von Amerika keine Bekanntmachungen, Anmeldungen, Genehmigungen oder Zulassungen für das 
Angebot eingereicht, veranlasst oder erteilt. Anleger und Inhaber von OHB-Aktien können sich nicht 
darauf berufen, durch die Anlegerschutzgesetze einer anderen Rechtsordnung als der Bundesrepublik 
Deutschland oder der Vereinigten Staaten von Amerika (soweit anwendbar) geschützt zu sein. 
Vorbehaltlich der in der Angebotsunterlage beschriebenen Ausnahmen und gegebenenfalls von den 
jeweiligen Aufsichtsbehörden zu erteilenden Befreiungen wird kein Übernahmeangebot, weder direkt 
noch indirekt, in denjenigen Rechtsordnungen unterbreitet, in denen dies einen Verstoß gegen das 
jeweilige nationale Recht darstellen würde. Diese Mitteilung darf weder ganz noch teilweise in einer 
Rechtsordnung veröffentlicht oder anderweitig verbreitet werden, in der das Übernahmeangebot nach 
dem jeweils geltenden nationalen Recht untersagt wäre. 

Die Bieterin behält sich das Recht vor, im Rahmen des gesetzlich Zulässigen weitere OHB-Aktien 
außerhalb des Übernahmeangebots direkt oder indirekt über die Börse oder außerbörslich zu erwerben, 
vorausgesetzt, dass solche Erwerbe oder Erwerbsvereinbarungen nicht in den Vereinigten Staaten von 
Amerika erfolgen, die anwendbaren deutschen Gesetzesvorschriften, insbesondere diejenigen des 
WpÜG, eingehalten werden und der Angebotspreis sich nach Maßgabe des WpÜG erhöht, so dass 
dieser einer außerhalb des Angebots gezahlten Gegenleistung entspricht, sofern diese höher ist als der 
Angebotspreis. Sollten solche Erwerbe stattfinden, werden Informationen über solche Erwerbe, 
einschließlich der Anzahl der erworbenen oder zu erwerbenden OHB-Aktien und der gezahlten oder 
vereinbarten Gegenleistung, unverzüglich veröffentlicht, wenn und soweit dies nach dem Recht der 
Bundesrepublik Deutschland, der Vereinigten Staaten von Amerika oder einer anderen einschlägigen 
Rechtsordnung erforderlich ist. Das veröffentlichte Übernahmeangebot bezieht sich auf Aktien einer 
deutschen Gesellschaft, die zum Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind und 
unterliegt den Veröffentlichungspflichten und - vorschriften und der Veröffentlichungspraxis, die in der 
Bundesrepublik Deutschland für börsennotierte Unternehmen gelten und sich in bestimmten 
wesentlichen Aspekten von denen in den Vereinigten Staaten von Amerika und anderen 
Rechtsordnungen unterscheiden. Die an anderer Stelle, u. a. in der Angebotsunterlage, enthaltenen, 
sich auf die Bieterin und die OHB beziehenden Finanzkennzahlen werden in Übereinstimmung mit den 
in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Vorschriften und nicht in Übereinstimmung mit den in den 
Vereinigten Staaten von Amerika allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen erstellt; sie sind 
daher möglicherweise nicht mit Finanzkennzahlen vergleichbar, die sich auf US-amerikanische 
Unternehmen oder Unternehmen aus anderen Rechtsordnungen als der Bundesrepublik Deutschland 
beziehen. Das Übernahmeangebot wird in den Vereinigten Staaten von Amerika nach Maßgabe von 
Section 14(e) des US-Börsengesetzes und der im Rahmen des US-Börsengesetzes erlassenen  
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Regulation 14E und im Übrigen in Übereinstimmung mit den Gesetzen der Bundesrepublik Deutschland 
durchgeführt werden. Aktionäre aus den Vereinigten Staaten von Amerika werden darauf hingewiesen, 
dass die OHB nicht an einer US-amerikanischen Wertpapierbörse gelistet ist, nicht den regelmäßigen 
Anforderungen des US-Börsengesetzes unterliegt und auch keine Berichte bei der US-
Börsenaufsichtsbehörde einreicht bzw. einreichen muss. 

Jeder Vertrag, der infolge der Annahme des Übernahmeangebots mit der Bieterin geschlossen wird, 
unterliegt ausschließlich den Gesetzen der Bundesrepublik Deutschland und ist entsprechend 
auszulegen. Für Aktionäre aus den Vereinigten Staaten von Amerika (oder aus anderen 
Rechtsordnungen als Deutschland) kann es schwierig sein, Rechte und Ansprüche, die sich im 
Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot ergeben, nach den Vorschriften des US-
Wertpapiergesetzes (oder anderen ihnen bekannten Gesetzen) durchzusetzen, da die Bieterin und die 
OHB sich außerhalb der Vereinigten Staaten (oder der Rechtsordnung, in der der Aktionär seinen 
Wohnsitz hat) befinden, und ihre jeweiligen Führungskräfte und Organmitglieder ihren Wohnsitz 
außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (oder der Rechtsordnung, in der der Aktionär seinen 
Wohnsitz hat) haben. Es könnte unmöglich sein, ein Nicht-US-Unternehmen oder dessen 
Führungskräfte und Organmitglieder vor einem Nicht-US-Gericht aufgrund von Verstößen gegen US-
Wertpapiergesetze zu verklagen. Es ist möglicherweise auch unmöglich, ein Nicht-US-Unternehmen 
oder seine Tochterunternehmen zu zwingen, sich dem Urteil eines US-amerikanischen Gerichts zu 
unterwerfen. 

Soweit dieses Dokument zukunftsgerichtete Aussagen enthält, sind diese keine 
Tatsachenbehauptungen und werden durch die Worte "beabsichtigen", "werden" und ähnliche 
Ausdrücke gekennzeichnet. Diese Aussagen geben die Absichten, Annahmen oder gegenwärtigen 
Erwartungen und Annahmen der Bieterin und der mit ihr gemeinsam handelnden Personen wieder. 
Solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen, nach bestem Wissen 
vorgenommenen Planungen, Schätzungen und Prognosen der Bieterin und der mit ihr gemeinsam 
handelnden Personen, stellen jedoch keine Garantie für deren zukünftige Richtigkeit dar (dies gilt 
insbesondere für Umstände, die außerhalb des Einflussbereichs der Bieterin oder der mit ihr gemeinsam 
handelnden Personen liegen). Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, 
von denen die meisten schwer vorhersehbar sind und in der Regel außerhalb der Kontrolle der Bieterin 
oder der mit ihr gemeinsam handelnden Personen liegen. Es sollte berücksichtigt werden, dass die 
tatsächlichen Ergebnisse oder Folgen in der Zukunft wesentlich von den in den zukunftsgerichteten 
Aussagen angegebenen oder enthaltenen abweichen können. Es kann nicht ausgeschlossen werden, 
dass die Bieterin und die mit ihr gemeinsam handelnden Personen ihre in Dokumenten, Mitteilungen 
oder in der Angebotsunterlage geäußerten Absichten und Einschätzungen ändern werden. 


